
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 295 ABGB insbesondere bey
Grundstücken und Teichen;

 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

§ 295.

Gras, Bäume, Früchte und alle brauchbare Dinge, welche die Erde auf ihrer Ober4äche hervorbringt, bleiben so lange

ein unbewegliches Vermögen, als sie nicht von Grund und Boden abgesondert worden sind. Selbst die Fische in einem

Teiche, und das Wild in einem Walde werden erst dann ein bewegliches Gut, wenn der Teich ge8schet, und das Wild

gefangen oder erlegt worden ist.
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